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RS OGH 1952/7/9 1Ob568/52,
2Ob749/54

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1952

Norm

ABGB §1091 C

ZPO §560 C

ZPO §575 Abs3

Rechtssatz

§ 575 Abs 3 ZPO bezieht sich nur auf die im § 560 ZPO angeführten Bestandgegenstände. Ein Unternehmen ist jedoch

als bewegliche Sache anzusehen. § 575 Abs 3 ZPO ist daher auf die Räumung eines gepachteten Unternehmens nicht

anzuwenden.
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